
EGBW - Europäische Regionalstruktur der Bildungsinternationalen  
Sonderkonferenz 2014 

 

Die Zukunft des Lehrberufs  

 
 

1 

 

Wichtige Informationen über eine zusätzliche 

Frist für Änderungen an Resolutionen und 

Strategiepapieren 

 

An alle EGBW-Mitgliedsorganisationen und Teilnehmer an der EGBW-Konferenz  

 

Gemäß unserer Geschäftsordnung ist die Frist, bis zu der die Mitgliedsorganisationen Resolutionen 

einreichen können, der 24. Oktober 2014. Neben Resolutionen sollen bei der Konferenz aber auch 

Strategiepapiere zur Annahme vorgelegt werden. In Anbetracht des straffen Zeitplans zwischen dem 

Datum der Einreichung und der Eröffnung der Konferenz wird sorgfältig geplant werden müssen, um 

auf der anstehenden Konferenz in Wien alle Tagesordnungspunkte abarbeiten zu können.  

Bei der Sitzung des EGBW-Büros am 24. Februar 2014 wurde deshalb beschlossen, dass: 

- das Büro bei seiner Sitzung am 3. November Resolutionen, die rechtzeitig bis zum 24. Oktober 

eingegangen sind, erörtern wird. Resolutionen, die später eingereicht werden, werden bei der 

Konferenz nicht berücksichtigt werden. 

 

- das Sekretariat Resolutionen, die fristgerecht eingegangen sind, auf EN, FR, ES, DE und RU 

übersetzt am 7. November an Mitgliedsorganisationen und Delegierte schicken wird.  

Etwaige Änderungen von Mitgliedsorganisationen an Resolutionen und Strategiepapieren 

sollten bis spätestens 14. November per E-Mail an das Sekretariat geschickt werden. Aus 

praktischen Gründen können Änderungen NUR auf Englisch eingereicht werden, da es 

dem Sekretariat unmöglich sein wird, Änderungen in 5 verschiedenen Sprachen zu 

bewältigen, die sich auf 5 verschiedene Sprachversionen beziehen. 

Das Sekretariat wird einen Überblick über die Änderungen erstellen, der dann bei der 

Registrierung in dem Ordner mit Tagungsunterlagen in Wien zur Verfügung stehen wird.  

Das Büro hat außerdem vorgeschlagen, eine Resolution im Namen des Komitees mit dem Titel 

„Gestaltung des Lehrberufs im 21. Jahrhundert“ vorzulegen. Etwaige Änderungen an dieser Resolution 

müssen ebenfalls spätestens bis zum 14. November im Sekretariat eingehen. 

ANMERKUNG: Mitgliedsorganisationen und Delegierte sollten beachten, dass sie 

Änderungen zwischen dem 7. und 14. November einreichen können, falls sie dies 

wünschen. Demzufolge wird es nicht möglich sein, Änderungen mündlich auf der 

Konferenz vorzutragen, außer um etwaige Missverständnisse zu klären. 


